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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1963

Norm

AO §53 Abs4

Rechtssatz

Der Nachfristsetzung bedarf es nicht, wenn der Schuldner, obwohl ihm bekannt ist, daß der Gläubiger aus der

Nichtzahlung der Quote Wiederau6eben der Forderung ableitet, erklärt, auf keinen Fall die geltend gemachte

Forderung zu bezahlen.
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